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VC"'l'Schützerofasten ges::hmUckt werden solien, die Fahnen
bänder in einer Höhe von4 Meter über dem Straßenkorper zu
befestigen, da ansensten eine Beschädigung des Fahnen-

· schmuckes durch das Müllfahrzeug nicht ausgeschlossen
· werden kann.":'.-' :"' _.." ,.,•.:c •..,/ <, " .....•.... ';": ',: ., .•'.- '''',''

an

I --::Auszüge ~us der
.': Niederschrift

Anmeldung 'Jon
.So'nderveranstaltungen

~.',",.~

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be

. zeichnet worden, die den Mangel ergibt.
'.' Rommers kirchen, 1, den 11. Mai 1984-

. Der Bürgermeister
gez. Faller

Änderung der
Sperrgutabfuhr

Die Sperrgutabfuhr In dan Ortschaften Ecküm, Sjns~eden.
Rommerskirchen, Vanikum und Gill wird verschoban ;;nd fin-
~;::tnicht am 4.6.1984 sondern am 18.5.1984 statt. Die Äiide

rung ist erforderlich, da der aürgerschützenvereir. Ecku:r.
,sein diesjähriges Schützenfest um aine Woche v,)r'verlegt
hat.
Der für die Ortschaften Netteshelm-Butzneim une Frixheim

Anstel für den ~8.6.1 984 vorgesehene Abfuhrterrnii1 w~<,··'"'\

ebenfalls geändert. Dort findet Gis Sperrgutabfuhr al!;:',J
4.8.1984 statt.
Es wird um Kenntnisnahme und rechtzeitiC16S Heiäusste!!d ;

des Sperrgutes gebeten. - '" ;
in diesem Zusammenhang bittet die Gemeinde RommtJrskir
ehen aUe .~,nHeger und Sevlohner dar Straßen. die ai'i:äßUch

in. der Pausen- und Mf:h!":w3c~hai!e cl •• r
· GemeinlJchaftshsuptschule Romm~rg~lr!:hal"!,
N9ttesheiml"P Weg in der Zeit vom 01. Juni 1984 bis 31. Mai
1985 .:('')
Der Sport- . und KuituraU5schuG ::let' G~meind'~J
Rommerskirchen wird in einer seiner nächsten Sitzung~!:"'"
über die Sondernutzu!1g der Paus~n- und Mehrzweckhar:;,)
der' Gemeinschattshauptschule Nettesheir.1or 'Neg in
Rommerskirchen für die Zeit vom 01. Juni 1984 bis 31. Mai

',1985 entschei.den.
Entsprechende Anträge sind deshalb schriftlich bis zum 31.

.. Mai 1984 bel der Gemeindeverwaitung, Bahnstrai3e 51,4049
Romm"rsklrchen 1, einzureichen.

.....Bereit~ vorliegende Anträge brauchen nicht erneut gest.3l1t ZL!
· werden ....

. Rathäuser geschlossen
Die BOros der Gemeindeverwaltung (Rathaus Rommerskir- '.
chen-Eckum, VerwaltungsnebenstelleKastanienaliee und
RathausWiddeshoven) sind wtlgen des diesjährigeil Schüt
zenfestes In Eckum am Montag, dem 4 • Juni, ab 11 ~OOUhr

und Dienstag. dem 5. Juni 1984, ab 12.00 Uhr geschlossen.

Ober die 30. Sitzung (IX, Wahlperiode) des BauausGchl.össes
,der. / Gemeinde Rommerskirchen am Montag, dem

. 19.03.1984, .16.30 Uhr Im SItzungszimmer der
Verwaltungsnebenstelle Kastanienallee in Rommersklrc;hen

.Eckum.

.. Beratung über' RenovierlJngsmaßnahmen
gemelndeelgenen Gsbäuden
·Rathaus Wlddeshoven
BeachluO:

·Die Verwaitung wlrd- beauftragt. entspreChElnde Angebote
Ober. '. Kunststoff-Fensterläden einzuholen. Die

~n'::ltrelcherarbelten sind Im Zusammenhang mit arderen

I..".VergabeentscheIdungen ....
5. Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges

6. Anfragen und Mitteilungen
Rommerskirchen, den 17. Mal 1984·

Gemeinde Rommerskirchen

Der Bürgermeister
.gez. Faller

Die vorstehende Einladung zur 41. Sitzung des Rates der Ge
meinde Rommerskirchen am 28. Mal 1984, um 16,30 Uhr in
der Hauptschule am Nettesheimer Weg in Rommerskirchen
wird mit der Tagesordnung hiermit öffentlich bekanntge-
macht. ; , .
Rommersklrchen, den .17. Mai 1984

; gez. Faller .:
..'. 8ürgermeister .'

3. veieinfachte Änderung
des Sebauungsplanee
.. R~rr:merfikirchAn Nr 10

"" '. )~~ckumer eerg~c

Der Rat der Ger:1einde Rommerskirchen rat in seiner Sitzung
02.04.1984 nach § 13 !n \lerbind~ng mit § 2 (Ziffer- 1) des

. _;1desbaugesetzes (SBauG) in der Fassung ddr Bekannt- .
'\chung vom 18.08.1975 (BGBL 1S. 2256) zuletzt geändert

.' Ach Gesetz vom 06.07 _1979 (BGBI. ! S. '349) in Verbindung·
mit §" 4 und ~8 osr Gemeindeordnupci ~GO) für des Land._.

rdrhein-Westfafen in' der Fassuiig der Bekanntmachung
vum 01.1 CJ.1979 (G V NW S. 594) die 3. ver"intachte Ände~ung,

· des 8ebauungspianes Rommersk.irchen: Nr. iO ••Eckum.~r
8erg~: aJs Satzung beschi_qssen. Es handelt sich üm eine An ...

· derung der Baugrenzen. die im einzelner. in der Änderungs-
ze:chnung festgelegt sind .. _'" . " "
Mit.dl3m Tag-dieser 8ekanntm;;.chung vyird die ,vereinfachte
Änderung des Bebiwungsplane~Qem~ß § 12 88~uG rechts-

':':"·;.:verblridiich: Den~e1:!i1derte' Bebauungsplall·llegt imBauamt~
. "'der'Gemelnde Rommerskircherr im, Rathaus' Rommerskir-

. chen-Eckum, Bahn straße 5i-;während,;derDiensfstunden'öf-
'. fe'nt:ichaui;;; '. ,. ""'~"': ..': ..:". "',' ',';"'-"

Es wird auf folgendes hingewiesen:: ":' ,', .... ;.>"',
1': .'.' Nach § 44c BBauG kann. dar Eritschädigungsberecn

. :" "',/tigte EntschädigUng v~rlangen, ',"i~;;n die ir. den §§ 3Sj.
.~ '. 40 .und 42 bis 44 88auG: bezaich:1eten Vermögens-
". rlaGhteiie eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des

, . f5nspruches, dadurch herbeiführen,; daß er die.-Lei-
stungen der Entschädigung schrirtlichbei d~n~Ent

. schädigungspflicht!g~l')' beantragt. Ein Entschädi

:gungsantrag"erllscht, wenni:ic.~t innerr!aJbvon 3 Jah-
· \" .. ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vor- .

_. !;!tehend bezeichnete!} VermögenslJachteile el!1getre
ten sind, di~ Fälligkeit des Aiispruchesherbeigeführt

. wird. " .. "

2. ,,", Nach i55a B8auG ist eine Verletz!Jng von Vl:'lrfahrens
, <;~.oder Formvorschriften des Sundesbaugesetzes

, . ::.'~':;(BB~uG) beim Zustandekommen dieser Satzung un
,:.;.,:·'..,.~::'beachtllch, wenn sl~ nicht schriftlich, unter: Bezeich

..' .>;., '(i nung:der. Verletzung· innerhalb eines Jahres salt In-"',' .•...., .. ,' -',.' , ... ~ ""

;;; " :"';;; :,{~ krafttretenolesElrSetzung gegenüber der Gemeinde

·,.~~,~];:g~f;:;:;~cF.omm:ersklrchen,geltend gema~ht wQrden.lst,l;)les;.
'.'" •.::,L?::!~.glltnic.ht,· wenn die y'Qrscl:1rJften über die ..Genehmi-,
':>'/::,';' guniJ.u!1ddie VerljffentUchl'!1gdes Bebauungsplanes

:.i::':' verietztw<?rden sind., i;l:;~";-u~:i:l;,;·;:·.j,·~"':':C
':' ...:··:~3;;.-'~:,Gemäß §4 (6) der GO kann .dle Verlatzungvon Vertah- '
" ,.':->: rens- oder Formvorschriften der Gemeindeverord

"'~.; nung gegen dIese Sa~~ng nach Ab!.8ufelnes Jahres
~,,~.selt_lhrer. V9~kDndung. nlcm mehr geltend gemacht
, werden, .~s sei denn ". '.: ,~. ;'.' ,; ~;

a) ':, eine vorgeschriebene Genehmigung tehit, .. '.'
b) . die Satzung Ist nicht ordiiungsg6mäß yffentflch be-

::" ". kanntgemacht worden, " j':'" .. : ' . "', .'

. ,cl" .. der. Gemeindedlrekto.r hat. den. Ratsbeschluß vorher
·..:.. ,"':.: ..beanstandetodei ... , ,-.:"'," .; ,.... ; ...; ... ,....


